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loseph von AOttcs Gnaden / cwählm
'ömischerKayser , zu allen Zeiten Mehrer

des Deichs.
Ltreuer Dieber ! Demnach Wir auf
unsers lieben und getreuenArsenii Cfer-
novicz , Griechischen Ertz - Bischoffen,
und Raizen - Patriarchen wiederhollt-

allerdemütigstes Bitten , aus Unserer ihmeMgen
der Uns , und Unserem AllerdurchlauchtigstckErtz-
Haus vonOesterreichinverschiedenenBegebenhei¬
ten , forderist aberZeit wehrender jetziger Rebellion
in Hungarn von demselbigen nicht weniger als der
gantzen Uns Lands - untersässig - und ihmequoad
Ritum zugethaner Raizischen Nation , mit Ergreif-
fung der Waffen , und wider die Hungarische ^lal-
contenten möglichst gethaner Gegenwehr , gller-
unterthanigft* erwiesener Treu - undDevotion , ab¬
sonderlich zutragender Kayserl. und König!. Gnad,
und Wohlgewogenheit Uns allergnädigst entschlos¬
sen , und verwilliget haben , obgedachtenSuppii-
canteit , nicht allein das von Weyland Unsers Hoch-
Geehrteften Herrn Vatters , und ohnmittelbaren
Vorfahrers , auch gewesten Röm . Kaysers , und
König!. Majestät und Lbden glorreichesten Gedacht¬
nuß , anstatt des , ihme vorhin um zwantzig tausend
Gulden im Werth zwar allergnädigst verliehenen,
auchAnnosechzehen hundert, sieben und neunzig,den
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den acht und zwantzigsten April würcklich cinge-
raumten , nachgehends aberpropter inibi repertum
justertiiwieder entnommenen, unddetBezeredy-
schenFamiliaezuruckgestellten Schlosses , und Guts
Sczoezui, noch unterm sechzehenden May siebenze-
hen hundert und zweyten Jahrs , allergnädigst ver¬
sprocheneu-Equivalenz in aliis bonis filcalibus NUN-
mehr angedeyheu, sondern auch seine wegen der,
ihme nochAnnosechzehen hundert sechs und neunzig
den neunzehendenJunii , bis aufweitereDifpofition
gnädigst zugelegten jährlichen drey tausend Gulden
RheinischenPenfion , nochadachtzehen tausend,
sechs hundert fünf und siebenzig Gulden angeforder¬
te Ausstände , so dergestalten ad acht und dreyssig
tausend sechs hundert fünf und siebenzig Gulden sich
erstrecken, für alle und jede seine Anforderungen mit
acht und dreyssig tausend Gulden Rheinischen in der-
ley lilcalischen Gütern unter einsten vergüten , und
zu dem Endinfpeciedm OrtDalya , samt denen
nechst daran liegenden Dörffer und Oerthern inUn¬
serem KönigreichSclavoniettohnweitMeck , und
Walkowar gelegen ( so viel nemlichen als obbedeu¬
tePrXtenlione8mit einanderadacht und dreyssig
tausend Gulden sich belauffend, in Werth austra¬
gen) ordentlich confcribiren ^ und schätzen , den
Ortvalyaaber jetzo gleich überantworten , und
würcklich einraumen zu lassen.

Als befehlen Wir hiemit dir gnädigst , und
wollen , daß du so geschöpfft Unserem Allergnädig-
sten Entschluß in behörige Vormerckung nehmen,
und zu gehorsamsterBefolgung dessen , obgedachten
OrtDalyamit denen nechst daran gelegenenDörf¬
fer undOerthern ( so viel nemlichen eheberührte acht
und dreyssig tausend Gulden mit einander austra¬
gen) in Beyseyn deslmpetrancischen Gewalttragers
ordentlich beschreiben , und dem gewöhnlichen For¬mular
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mular nach, ZUtitt,  füttf UNdsechspro Cento Ge-
NUßschätzen / auch das Caput konorum cum iui8
proximi8 appertinentü8, dermalen aber noch allein,
und ohne der übrigen hinzu kommenden Oetther
(derentwegen sowohl des Preyses , als anderer Ur¬
sachen halber ^ dahier noch einige Überlegung ge¬
pflogen werden muß ) zugleich übergeben , und ein¬
antworten , sodann hierüber dein ausführlichen Be¬
richt, samt der Beschreib - und Schatzung Unserer
Hof - Lämmer , zu Vorkehrung des weiteren, ge-
horsamst einschicken , auch darüber von daraus Un¬
serem ferner gnädigsten Befehl erwarten sollest,
deme du nun also , wie recht zu thun wissen , und
daran gehorsamst vollziehen wirst , Unserem gnä¬
digst - auch ernstlichen Willen, und Meinung. Ge¬
ben in Unserer Stadt Wienn den fünfzehenden)ulü
im siebenzehen hundert , und sechsten , Unserer Reiche
des Römischen im Siebenzehenden, des Hungari-
schen im Neunzehenden , und des Böhmischen im
änderten Jahre.

oscph
G. Q. Gr. und Herr von Starhenberg.

Ad Mandatum Eledti Domini
Imperatoris proprium.

Ferd. Ernst , Graf von Mollarth.
Rudig. Goßw . von Fürstenbusch.
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